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Regeste

Strafverfahren; Beweisanträge | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland führt gegen C.________ und
D.________ ein Strafverfahren wegen falschen Gutachtens zum Nachteil der Straf- und
Zivilklägerin A. B.________. Im Rahmen der Frist nach Art. 318 StPO stellte A.
B.________ u.a. mehrere Beweisanträge. Weiter sei zu untersuchen, ob E. B.________ jun.
gegen das Gesetz verstossen habe. Die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland lehnte
mit Verfügung vom 16. November 2016 den Beweisantrag auf Befragung weiterer
Personen ab und trat auf das Begehren, ein Strafverfahren gegen E. B.________ jun. zu
eröffnen, nicht ein. Dagegen erhob A. B.________ am 26. November 2016 Beschwerde,
welche die Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern mit
Beschluss vom 22. Februar 2017 abwies, soweit sie darauf eintrat. Zur Begründung führte
sie zusammenfassend aus, dass die Beschwerde gegen die Ablehnung von Beweisanträgen
durch die Staatsanwaltschaft ausgeschlossen sei, wenn der Antrag ohne Rechtsnachteil vor
dem erstinstanzlichen Gericht wiederholt werden könne. Der Beschwerdeführerin stehe es
frei, gegen einen allfälligen Einstellungsbeschluss Beschwerde zu erheben mit dem Ziel, die
Abnahme der beantragten Beweismittel durchzusetzen. Wie ihr dabei ein konkretes Risiko
eines Beweisverlustes drohen würde, habe die Beschwerdeführerin nicht belegen können.
Bezüglich der Strafanzeige gegen E. B.________ jun. habe die Staatsanwaltschaft derzeit
offensichtlich noch nicht darüber befunden, ob ein selbständiges Strafverfahren gegen ihn
zu eröffnen sei, ob eine Nichtanhandnahmeverfügung erlassen werde oder ob die Anzeige
an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet werde. Diese Fragen würden nicht
Verfahrensgegenstand bilden. Die Beschwerdeführerin werde zur gegebenen Zeit
Mitteilung von der Staatsanwaltschaft erhalten.

E. 2
A. B.________ führt mit Eingabe vom 25. März 2017 Beschwerde in Strafsachen gegen
den Beschluss der Beschwerdekammer in Strafsachen des Obergerichts des Kantons Bern
vom 22. Februar 2017. Das Bundesgericht verzichtet auf die Einholung von
Vernehmlassungen.

E. 3
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung einer Beschwerde in gedrängter Form
darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Bestimmungen von
Art. 95 ff. BGG nennen die vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegründe. Hinsichtlich
der Verletzung von Grundrechten gilt der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte Grundsatz der



Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht; insofern besteht eine qualifizierte Rügepflicht (
Art. 106 Abs. 2 BGG ; BGE 136 I 49 E. 1.4.1 S. 53, 65 E. 1.3.1 S. 68 mit Hinweisen). Es
obliegt dem Beschwerdeführer namentlich darzulegen, inwiefern der angefochtene
Entscheid gegen die gerügten Grundrechte verstossen soll. Die Beschwerdeführerin setzt
sich mit ihren in weiten Teilen nicht sachbezogenen Ausführungen nicht rechtsgenüglich
mit der Begründung des angefochtenen Beschlusses auseinander. So vermag sie nicht
aufzuzeigen, dass der Schluss der Beschwerdekammer in Strafsachen, sie habe nicht belegt,
dass ihr mit der Ablehnung der Beweisanträge ein konkretes Risiko eines Beweisverlustes
drohe, Recht im Sinne von Art. 42 Abs. 2 BGG verletze. Aus ihren Ausführungen ergibt
sich nicht, inwiefern die Begründung der Beschwerdekammer in Strafsachen bzw. deren
Beschluss selbst rechts- bzw. verfassungswidrig sein sollte. Die Beschwerde genügt den
gesetzlichen Formerfordernissen offensichtlich nicht, weshalb auf sie im vereinfachten
Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG nicht einzutreten ist.

E. 4
Auf eine Kostenauflage ist zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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